Seite 5 des Antrages auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der kommunalen Abwasserbeseitigung
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	Nicht vom Antragsteller auszufüllen

Eingangsstempel (falls auf Begleitschreiben, 

genügt hier eine Bestätigung der Annahmestelle)
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30177 Hannover
	W

-

8

Antragsnummer


Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der kommunalen Abwasserbeseitigung
(Förderprogramm aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Landes Niedersachsen)

Stand 15. November 2007
1. Antragsteller
	Name des Projektträgers

     


	PLZ

     
	Ort
     
	Straße, Hausnummer
     


	Landkreis / kreisfreie Stadt

     
	Ansprechpartner

     


	Telefon

     
	Fax

     
	Mail

     


2. Ich/wir beantrage(n) die Gewährung einer Zuwendung zur Förderung des/der
 FORMCHECKBOX 

Baus und Ausbaus von Abwasserbehandlungsanlagen
 FORMCHECKBOX 

Baus von Hauptverbindungsleitungen
 FORMCHECKBOX 

Anschlusses von Streusiedlungen an die Hauptkanalisation

 FORMCHECKBOX 

Anpassung von Misch- und Niederschlagswasserkanalisationen mit dem Ziel, die Schadstofffrachten zu vermindern 
und so zu einer Fracht- und Mengenentlastung der Gewässer beizutragen

in Höhe von
	Euro

     
	Zuwendung in Prozent der Gesamtkosten
     
	Gesamtkosten in Euro
     


	für das Vorhaben
     


	Bezeichnung des geplanten Bauabschnittes
     


Die vorgesehenen Maßnahmen sowie die damit verfolgten Ziele sind in einer Anlage zum Antrag detailliert gesondert darzustellen, um den Sachverhalt beurteilen zu können.
Hinweise zur Beschreibung und Begründung des Vorhabens finden Sie im Downloadbereich des Internetauftritts der NBank (www.nbank.de).
3. Angaben zum Investitionsort
3.1 Investitionsort

	PLZ

     
	Ort / Ortsteil

     
	Straße, Hausnummer (soweit möglich)

     


	Landkreis / kreisfreie Stadt
     


oder
	Gemeinde

     
	Gemarkung

     
	Flur-Nr.

     
	Flurstück

     


Das Projekt kann folgenden Gebieten zugeordnet werden (Mehrfachnennungen möglich):
 FORMCHECKBOX 
 Gebiet im Ziel „Konvergenz“

 FORMCHECKBOX 
 Gebiet im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“

4. Technische Grundlagen
4.1 Das Vorhaben wird durchgeführt nach dem Entwurf des / vom

	     


4.2 Der Entwurf ist / Die Entwürfe sind geprüft vom / am
	     


4.3 Stand des wasserrechtlichen Verfahrens

	     


5. Zeitliche Durchführung des Projekts
Vor dem Beginn der Maßnahme ist der Zuwendungsbescheid der NBank abzuwarten.

Auf Antrag kann eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns bewilligt werden.
	Geplanter Maßnahmebeginn
	
	Geplantes Maßnahmeende

	Tag
	Monat
	Jahr
	
	Tag
	Monat
	Jahr

	     
	     
	     
	
	     
	     
	     


6. Kostenplan (umfangreiche Kostenpläne ggf. in einer gesonderten Anlage darstellen)
	Einzelaufstellung der Projektkosten
	Betrag 
in Euro

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	Summe
	     


7. Ersparte Abgaben gem. § 10 Abs. 3 oder 4 AbwAG
Gemäß Nr. 5.4 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der kommunalen Abwasserbeseitigung ist diese Ersparnis auf die förderfähigen Kosten anzurechnen.
	
	Betrag 

in Euro

	1. Jahr vor Inbetriebnahme 20     
	     

	2. Jahr vor Inbetriebnahme 20     
	     

	3. Jahr vor Inbetriebnahme 20     
	     

	Gesamtersparnis
	     


8. Finanzierungsplan
	
	Brutto
	Netto
	Prozent der Gesamt-

kosten

	Gesamtkosten
	    
	
	

	Eigenanteil (eigene Finanzmittel)
	     
	     
	     

	Kostenanteile Dritter (z. B. Stiftungen, Verbände, andere Institutionen)

Bitte benennen
     
	     
	     
	     

	Sind diese Mittel bereits bewilligt?                        FORMCHECKBOX 
 nein                   FORMCHECKBOX 
 ja
	
	
	

	Beantragte Zuwendung
	     
	     
	     


9. Aufteilung der Investitionen auf mehrere Jahre
	Jahr 20     
      Euro
	Jahr 20     
      Euro
	Jahr 20     
      Euro
	Jahr 20     
      Euro


10. Kumulation von Zuwendungen, frühere Förderungen
Wurden/werden in Zukunft für diese Maßnahme bei einer anderen öffentlichen Stelle Zuwendungen beantragt?
 
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja

Wurden von einer anderen Stelle bereits Mittel für diese Maßnahme bewilligt oder in Aussicht gestellt?
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja

Wurden bereits früher öffentliche Mittel für diese Maßnahme gezahlt?
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja

Wurden frühere Anträge abgelehnt?
 FORMCHECKBOX 
 nein
 FORMCHECKBOX 
 ja

Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Höhe, von welcher Stelle, von welchem Förderprogramm?

	     


Erklärungen und Unterschrift des Antragstellers
finden Sie auf der folgenden Seite 
11. Erklärungen Antragsteller

	11.1
Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Maßnamen verwandt.

11.2
Mir/uns ist bekannt, dass im Zuwendungsbescheid eine Zweckbindungsfrist festgelegt wird, während der die dauerhafte Nutzungsfähigkeit der Maßnahme auf eigene Kosten durch laufende Betreuung, regelmäßige Reinigung, Instandhaltung und ggf. Erneuerung sicherzustellen ist.

11.3
Ich/wir erkläre(n), dass die Finanzierung der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten für den Zeitraum der Zweckbindung gesichert ist.

11.4
Ich/wir bestätige(n), dass der/die Eigentümer(in), Nutzungsberechtigte oder Dritte nicht verpflichtet ist/sind, die Maßnahme selbst durchzuführen bzw. die Kosten zu übernehmen (z. B  Kompensationsmaßnahmen, Rechtsverpflichtungen).

11.5
Mit dem Vorhaben wurde nicht vor Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns oder Bewilligung durch die NBank begonnen. Mir/ uns ist bekannt, dass bei vorzeitigem Maßnahmebeginn eine Förderung des Projektes/ der Maßnahme nicht erfolgen kann.

11.6
Mir/uns ist von der NBank bekannt gemacht worden, dass folgende im Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:

-
Angaben zum Antragsteller

-
Investitionsort

-
Beschreibung und Begründung des Vorhabens, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen

-
Beginn des Vorhabens

-
Angaben zur Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen

-
Angaben über gegebenenfalls bestehende wirtschaftliche, rechtliche und personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer.

Mir/uns ist weiterhin bekannt, dass eine Entstellung oder Unterdrückung dieser Tatsachen ggf. als Betrug im Sinne des § 263 StGB strafbar ist. Mir/uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es der NBank, sei es einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission

 FORMCHECKBOX 

bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden oder

 FORMCHECKBOX 

im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.

Mir/uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. Mir/uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungsentscheidungen oben genannter Stellen.
	11.7
Mir/uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der zuständigen Behörde oder sonstigen Annahmestelle zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden.

11.8
Mir/uns ist bekannt, dass an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische  Fonds für Regionale  Entwicklung (EFRE) beteiligt ist und dass in diesem Falle die VO (EG) 1083/06 des Rates vom 11. Juli 2006 (ABl EG L 210 ff vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit der VO (EG) 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 (ABl. EG Nr. L 210, S. 1 ff. vom 31. Juli 2006) in Verbindung mit VO (EG) 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 (ABl. EG L 371/1 vom 27. Dezember 2006) Anwendung findet.

Nach Art. 72 der VO (EG) 1083/06 vergewissert sich die Kommission, dass die Mitgliedstaaten über Verwaltungs- und Kontrollsysteme verfügen, die den Artikeln  58 bis 62 der VO (EG) 1083/06 entsprechen. 

Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission vor Ort überprüfen, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren. 

Die Kommission kann einen Mitgliedstaat auffordern, vor Ort das wirksame Funktionieren der Systeme und die ordnungsgemäße Durchführung eines oder mehrerer Vorgänge zu prüfen. An solchen Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission teilnehmen.

Nach Art. 69 der  VO (EG) 1083/06   informieren der  jeweilige Mitgliedstaat und die für das operationelle Programm zuständige Verwaltungsbehörde  über die  Vorhaben  und die kofinanzierten Programme und sorgen für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Bürger der Europäischen Union und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft betonen. 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen das Land Niedersachsen meinen/ unseren Namen (insb. Firmennamen) sowie Angaben über das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form veröffentlicht  (Verzeichnis der Begünstigten, Art. 7 Abs. 2 (d) VO 1828/2006).

       FORMCHECKBOX 
     ja                FORMCHECKBOX 
  nein

Mir/uns ist bekannt, dass bei Nichtzustimmung eine Förderung des Projektes/ der Maßnahme nicht erfolgen kann.

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, ein Hinweisschild nach Vorgaben der Bewilligungsbehörde am Standort meines/unseres Vorhabens aufzustellen bzw. anzubringen, sowie auf allen Unterlagen (insbesondere auf allen Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen) und bei Veröffentlichungen im Internet das in Anhang I zu Art. 9 VO (EG) 1828/2006 vorgeschriebene EU-Emblem, den Verweis auf die Europäische Union sowie die Angabe des Fonds anzubringen, aus dem mein/unser Vorhaben kofinanziert wird.

Darüber hinaus verpflichte(n) ich/wir mich/uns bei einem Infrastruktur- oder Bauvorhaben bzw. bei einem investiven Vorhaben, bei denen der öffentliche Gesamtbeitrag
 mehr als 500.000 Euro beträgt, ein Hinweisschild bzw. eine Erläuterungstafel nach Vorgaben der Bewilligungsbehörde ab Fertigstellung des Vorhabens dauerhaft aufzustellen bzw. anzubringen. 

11.9
Vorsteuerabzugsberechtigung

 FORMCHECKBOX 

Ich/wir erkläre(n), zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht berechtigt zu sein.

 FORMCHECKBOX 

Ich/wir erkläre(n), zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt zu sein.


Hinweis:

Die Bewilligungsstelle kann weitere Unterlagen nachfordern, soweit dies für die Beurteilung der Maßnahme erforderlich ist.

Ich/wir versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und der beigefügten Unterlagen.

	     
	
	     

	Ort/Datum
	
	Unterschrift / Stempel


� Soweit verschiedene Orte betroffen sind, genügt die Zuordnung zum Kreis


� Landkreise: Celle, Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen, Verden


� Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte


� Sofern die Maßnahme mit EU-Mitteln anderer Bundes- und Landesprogramme gefördert wird, ist eine Förderung ausgeschlossen.


� Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus den beantragten Zuschüssen (EU-Mittel, Landesmittel) und der öffentlichen Kofinanzierung. Eigenmittel zählen nur dazu, wenn der Antragsteller eine öffentliche Einrichtung ist.
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